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% ��Kundmachung: Änderung der Geschäftsordnung des Bundesrates

% ��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Änderung der Geschäftsordnung des
Bundesrates

Auf Grund des Art. 37 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes wird in der Anlage die vom Bundes-
rat am 25. Jänner 1996 beschlossene Änderung der Geschäftsordnung des Bundesrates kundgemacht.

Vranitzky

Anlage

Die Geschäftsordnung des Bundesrates vom 30. Juni 1988, BGBl. Nr. 361, zuletzt geändert mit
BGBl. Nr. 837/1993, wird geändert wie folgt:

Artikel I

1. § 13a entfällt.

2. § 15 Abs. 3 lautet:

„(3) Der leitende Bedienstete in Angelegenheiten des Bundesrates führt die Funktionsbezeichnung
„Bundesratsdirektor“, sein Stellvertreter die Bezeichnung „Bundesratsvizedirektor“.“

3. § 16 Abs. 1 lit. b wird gestrichen und die bisherigen „lit. c bis k“ erhalten die Bezeichnung „lit. b
bis j“.

4. In § 16 Abs. 2 werden das Zitat „lit. h bis j“ durch das Zitat „lit. g bis i“ und im Abs. 3 das Zitat
„lit. a bis f“ durch das Zitat „lit. a bis e“ ersetzt.

5. In § 18 Abs. 1 wird das Zitat „§ 16 Abs. 1 lit. a bis g und j“ durch das Zitat „§ 16 Abs. 1 lit. a bis f
und i“ ersetzt.

6. In § 19 wird das Zitat „§ 16 Abs. 1 lit.  a bis f“ durch das Zitat „§ 16 Abs. 1 lit. a bis e“ ersetzt.

7. § 20 Abs. 1 wird abgeändert wie folgt:

„(1) Jeder Gesetzesbeschluß (Beschluß) des Nationalrates wird vom Präsidenten des Nationalrates
dem Bundesrat bekanntgegeben.“

8. Dem § 28 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Bei Verhinderung der Schriftführer ist vom Ausschuß ein Schriftführer für die betreffende Sitzung zu
wählen.“

9. Dem § 38 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

„(3) Die Landeshauptmänner sind berechtigt, in den Sitzungen des Bundesrates in Angelegenheiten
ihres Landes auch zu nicht in Verhandlung stehenden Gegenständen mündliche Erklärungen abzugeben.
In einem solchen Fall haben die Landeshauptmänner ihre diesbezügliche Absicht dem Präsidenten nach
Möglichkeit vor Beginn der Sitzung bekanntzugeben. Der Präsident hat dies im Bundesrat zu verlautba-
ren und gleichzeitig mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt er innerhalb der Sitzung den Landeshauptmän-
nern das Wort zu erteilen beabsichtigt. Werden gegen diesen Zeitpunkt Einwendungen erhoben, und trägt
der Präsident diesen Einwendungen nicht Rechnung, entscheidet darüber der Bundesrat ohne Debatte.

(4) Über Erklärungen im Sinne des Abs. 3 findet eine Debatte statt, wenn dies von mindestens fünf
Bundesräten oder den Bundesräten eines Landes schriftlich verlangt wird. Werden Einwendungen gegen
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den gewünschten Zeitpunkt der Debatte erhoben, entscheidet darüber der Bundesrat. Eine solche Debatte
darf jedoch nicht länger als bis an den Schluß der nächsten Sitzung aufgeschoben werden.“

10. Die Überschrift des § 62 lautet:

„Mündliche Anfragen“

11. § 63 Abs. 3 lautet:

„(3) Entsprechend ihrer Reihung ruft der Präsident die Anfragen zur Beantwortung auf. Der Aufruf
und die Beantwortung haben zu unterbleiben, wenn der anfragende Bundesrat nicht anwesend ist und
dieser im Falle seiner Verhinderung gemäß § 4 Abs. 2 auch gegenüber dem Präsidenten keinen anderen
Bundesrat benennt, der in sein Fragerecht eintritt. Der benannte Bundesrat muß sein Einverständnis mit
dem Eintritt in das Fragerecht erklären.“

12. § 64 Abs. 1 zweiter Satz lautet:

„Das Amtliche Protokoll ist an dem der Sitzung folgenden Arbeitstag in der Parlamentsdirektion während
der Dienststunden von 8 bis 16 Uhr zur Einsicht für alle Bundesräte aufzulegen.“

13. Im § 65 Abs. 3 tritt an die Stelle des Wortes „Sitz“ das Wort „Sinn“.

Artikel II

Diese Änderung der Geschäftsordnung des Bundesrates tritt mit 15. Februar 1996 in Kraft.
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Der Bezugspreis  des Bundesgesetzblattes für die Republik Österreich beträgt vorbehaltlich
allfälliger Preiserhöhungen infolge unvorhergesehener Steigerung der Herstellungskosten bis
zu einem Jahresumfang von 4 000 Seiten S 1 785,– inklusive 10% Umsatzsteuer für Inlands- und
S 1 885,–  für Auslandsabonnements. Für den Fall, daß dieser Umfang überschritten wird, bleibt
für den Mehrumfang eine entsprechende Neuberechnung vorbehalten. Der Bezugspreis kann
auch in zwei gleichen Teilbeträgen zum 1. Jänner und 1. Juli entrichtet werden.

Einzelne Stücke des Bundesgesetzblattes sind erhältlich gegen Entrichtung des Verkaufspreises
von S 2,20 inklusive 10% Umsatzsteuer für das Blatt = 2 Seiten, jedoch mindestens S 11,–
inklusive 10% Umsatzsteuer für das Stück, im Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei,
1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel. 797 89/295 oder 136 Durchwahl, in der Buchhandlung des Ver-
lags Österreich, Kosmos, 1010 Wien, Wollzeile 16, Telefon 512 48 85, sowie in der Manz’schen
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1010 Wien, Kohlmarkt 16, Tel. 531 61.

Bezugsanmeldungen  werden von der Abonnementstelle des Verlages der Österreichischen
Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel. 797 89/294 Durchwahl, entgegengenommen.

Als Bezugsanmeldung gilt auch die Überweisung des Bezugspreises oder seines ersten Teilbe-
trages auf das Postscheckkonto Wien Nr. 7.272.800. Die Bezugsanmeldung gilt bis zu einem all-
fälligen  schriftlichen  Widerruf.   D e r   W i d e r r u f   i s t   n u r   m i t   W i r ku n g   f ü r   d a s
E n d e  d e s  K a l e n d e r j a h r e s  m ö g l i c h .  Er muß, um wirksam zu sein, spätestens am
15. Dezember bei der Abonnementstelle des Verlages der Österreichischen Staatsdruckerei,
1037 Wien, Rennweg 12 a, einlangen.

Die  Zustellung   des  Bundesgesetzblattes  erfolgt  erst  nach  Entrichtung  des  Bezugspreises.
Die Bezieher werden, um keine Verzögerung in der Zustellung eintreten zu lassen, eingeladen,
den Bezugspreis umgehend zu überweisen.

Ersätze für abgängige oder mangelhaft zugekommene Stücke des Bundesgesetzblattes sind
binnen drei Monaten nach dem Erscheinen unmittelbar bei der Abonnementstelle des Verlages
der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel 797 89/294 Durchwahl, an-
zufordern. Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden Stücke des Bundesgesetzblattes
ausnahmslos nur gegen Entrichtung des Verkaufspreises abgegeben.
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